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Düsseldorf 
Nähe trifft Freiheit 

Ausgabe Nr. 4, 
29. Januar 2022 

Amtliche Bekanntmachungen 
77. Jahrgang 

Jahresabschluss 2020 der Düsseldorf Marketing GmbH 
Die Gesellschafterversammlung der Düsseldorf Marketing GmbH hat am 25.06.2021 den Jahresabschluss zum 31.12.2020 festgestellt und über die 
Ergebnisverwendung wie folgt beschlossen: 

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jah
res 2020 weist einen Jahresüberschuss in 
Höhe von 252.071,19 € aus. Der Jahresüber
schuss wird auf neue Rechnung vorgetra
gen. Somit beläuft sich der Bilanzgewinn auf 
339.215,00 €. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen 
in der Benrather Straße 9 im Vorzimmer der 
Geschäftsführung aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschafts
prüfungsgesellschaft RINKE TREUHAND GmbH, 
Düsseldorf hat am 31.05.2021 folgenden Bestä
tigungsvermerkt erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss der Düsseldorf 
Marketing GmbH, Düsseldorf, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der 
Gewinn und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem
ber 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs und Bewertungs
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Düsseldorf Marketing 
GmbH, Düsseldorf, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
–	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handels
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertrags
lage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2020 und 

–	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unse
re sonstigen deutschen Berufspflichten in Über
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens , Finanz und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 




Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön
nen aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie
ren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könn
te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lage
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entschei
dungen von Adressaten beeinflussen. 













Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
–	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahres
abschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtig
te Unvollständigkeiten, irreführende Darstel
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 












–	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshand
lungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam
keit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge
ben. 









–	 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 




–	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungs
grundsatzes der Fortführung der Unterneh
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 




erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie
hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 













–	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah
resabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens , 
Finanz und Ertragslage der Gesellschaft ver
mittelt. 







–	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Unternehmens. 



–	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins
besondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ablei
tung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga
ben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 








Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll
system, die wir während unserer Prüfung fest
stellen.“ 








Düsseldorf, den 29. Dezember 2021 

Düsseldorf Marketing GmbH 

Die Geschäftsführer 
Frank Schrader 
HansJürgen Rang 
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Jahresabschluss 2020 der Düsseldorf Tourismus GmbH -
Die Gesellschafterversammlung der Düsseldorf Marketing GmbH hat am 25.06.2021 den Jahresabschluss zum 31.12.2020 festgestellt und über die 
Ergebnisverwendung wie folgt beschlossen: 

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jah
res 2020 weist einen Jahresüberschuss in 
Höhe von 1.015,66 € aus. Die Gesellschafter
versammlung beschließt, das Jahresergeb
nis auf neue Rechnung vorzutragen, so dass 
sich ein Bilanzverlust von 208.450,90 € 
ergibt. 

-

-
-

Jahresabschluss und Lagebericht liegen 
in der Benrather Straße 9 im Vorzimmer der 
Geschäftsführung aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft RINKE TREUHAND GmbH, 
Düsseldorf hat am 31.05.2021 folgenden Bestä
tigungsvermerkt erteilt: 





„Wir haben den Jahresabschluss der Düsseldorf 
Tourismus GmbH, Düsseldorf, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der 
Gewinn und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs 
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber 
hinaus haben wir den Lagebericht der Düssel
dorf Tourismus GmbH, Düsseldorf, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 geprüft. 





Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
–	 entspricht entspricht der beigefügte Jahres
abschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften und ver
mittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chendes Bild der Vermögens und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 und 








–	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insge
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 





Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 






Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unse
re sonstigen deutschen Berufspflichten in Über
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten 




Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurtei
le zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 



Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens , Finanz und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Überein
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab
sichtigten – falschen Darstellungen ist. 













Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei
ten entgegenstehen. 









Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 













ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 




Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an 
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angese
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 










Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

–	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab
sichtigter – falscher Darstellungen im Jahres
abschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs
nachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtig
te Unvollständigkeiten, irreführende Darstel
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 












–	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für 
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan
ten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkeh
rungen und Maßnahmen, um Prüfungshand
lungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam
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keit dieser Systeme der Gesellschaft abzuge
ben. 



–	 beurteilen wir die Angemessenheit der von 
den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre
tern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 




–	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungs
grundsatzes der Fortführung der Unterneh
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe
richt aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweili
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie
hen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestä
tigungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei














se. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei
ten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 



–	 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den 
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jah
resabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhält
nissen entsprechendes Bild der Vermögens , 
Finanz und Ertragslage der Gesellschaft ver
mittelt. 







–	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts 
mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent
sprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Unternehmens. 



–	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins
besondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ablei
tung der zukunftsorientierten Angaben aus 





diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü
fungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga
ben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 




Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll
system, die wir während unserer Prüfung fest
stellen.“ 








Düsseldorf, den 29. Dezember 2021 

Düsseldorf Marketing GmbH 

Die Geschäftsführer 
Frank Schrader 
HansJürgen Rang 

Sprechstunden des Seniorenrats 
Einige Mitglieder des Seniorenrats laden im Februar wieder zu Sprechstunden ein und stehen dann älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Rat 
und Auskunft zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass diese Sprechstunden zurzeit zum Teil nur telefonisch abgehalten werden können: 

Stadtbezirk 1 
(Altstadt, Carlstadt, Stadtmitte, Pempelfort, 
Derendorf, Golzheim) 
Mittwoch, 9. Februar, 16.30 bis 18.30 Uhr, 
steht Frau Marlene Utke telefonisch unter 
482107 für Fragen und Anregungen 
zur Verfügung. 

Stadtbezirk 2 
(Düsseltal, Flingern) 
Mittwoch, 2. Februar, 15 bis 16 Uhr, 
sind Frau Elke Wackernagel unter 
0173 7036273 und Herr HeinzWerner Meier 
unter 6356155 telefonisch erreichbar. 

Stadtbezirk 3 
(Oberbilk, Friedrichstadt, Bilk, Unterbilk, 
Hafen, Hamm, Volmerswerth, Flehe)  

 

Frau Eleonore Ibheis ist unter 0178 6726664 
und Herr Ulrich Schweitzer unter 1520755 
telefonisch erreichbar.  

 
 

Stadtbezirk 4 
(Oberkassel, Niederkassel, Lörick, Heerdt) 
Dienstag, 22. Februar, 14.30 – 15.30 Uhr,
vorbehaltlich der Öffnung im „zentrum plus“/ 
Diakonie in Heerdt, Aldekerkstraße 31, 
mit telefonischer Anmeldung unter 503129. 

Mittwoch, 23. Februar, 15 bis 16 Uhr, 
vorbehaltlich der Öffnung im „zentrum plus“/ 
Diakonie in Oberkassel, Gemünder Straße 5, 
mit telefonischer Anmeldung unter 58677111. 

Ansonsten stehen Frau Karin Rinklake unter 
40659876 oder Frau Gisela Theuringer unter 

554920 telefonisch für Fragen und Anregungen 
zur Verfügung. 

Stadtbezirk 5 
(Stockum, Lohausen, Kaiserswerth, Wittlaer, 
Kalkum, Angermund) 
Montag, 14. Februar, 10 bis 12 Uhr, 
im Rathaus in Kaiserswerth, Erdgeschoss 
(nicht barrierefrei), Kaiserswerther Markt 23. 
Während dieser Zeit telefonisch erreichbar 
unter 8993015. 

Frau Ulrike Schneider steht unter 400178 sowie 
0172 2425491 und Herr Thomas Fellmerk unter 
353085 telefonisch für Fragen und Anregungen 
zur Verfügung. 

Stadtbezirk 6 
(Lichtenbroich, Unterrath, Rath, Mörsenbroich) 
Montag, 7. Februar, 15 bis 17 Uhr, 
sind Herr Werner Kaiser und Herr Bernhard Alef 
telefonisch erreichbar unter 42999690. 

Stadtbezirk 7 
(Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, 
Hubbelrath, Knittkuhl) 
Dienstag, 22. Februar, 10 bis 12 Uhr,
vorbehaltlich der Öffnung im „zentrum plus“/ 
Diakonie in Gerresheim, Am Wallgraben 34. 
Während dieser Zeit telefonisch erreichbar 
unter 296528. 

Ansonsten sind Frau Monika Meister telefonisch 
unter 6585244 oder per EMail: 
meistermonika@tonline.de und Frau Ingrid 
Boss telefonisch unter 0211 684840 und per 
EMail: ingrid.boss@duesseldorf.de erreichbar. 

Stadtbezirk 8 
(Lierenfeld, Eller, Vennhausen, Unterbach) 
Donnerstag, 3. Februar, 10.30 
bis 11.30 Uhr, vorbehaltlich der Öffnung im 
Rathaus Eller, Gertrudisplatz 6. Während 
dieser Zeit ist Herr Dr. KarlUlrich Laval 
telefonisch erreichbar unter 0162 5839358. 

Mittwoch, 9. Februar, 14 bis 16 Uhr, 
ist Frau Brigitte Reinhardt telefonisch unter 
01793466920 und per EMail unter 
brigitte_reinhardt@yahoo.de erreichbar. 

Stadtbezirk 9 
(Wersten, Himmelgeist, Itter, Holthausen, 
Reisholz, Hassels, Benrath, Urdenbach) 
Donnerstag, 10. Februar, 10.15 
bis 11.30 Uhr, vorbehaltlich der Öffnung im 
„zentrum plus“/ArbeiterSamariterBund in 
Holthausen, Henkelstraße 15. Während dieser 
Zeit ist Herr Hermann Becker telefonisch 
erreichbar unter 01722666450. 

Freitag, 11. Februar, 17 bis 18 Uhr, 
steht Frau Angela Frankenhauser unter 
0151 18841092 für Ihre Fragen und 
Anregungen zur Verfügung. 

Stadtbezirk 10 
(Garath, Hellerhof) 
Keine Sprechstunde 

mailto:meistermonika@t-online.de
mailto:ingrid.boss@duesseldorf.de
mailto:brigitte_reinhardt@yahoo.de
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Öffentliche Zustellungen 
– Ordnungsamt – 

des Bescheides 5328 0006 0673 8845 SB 07 
vom 08.11.2021 an Yvonne Martina Wieschhues, 
Zuger Weg 8, 40625 Düsseldorf 

des Bescheides 5327 0005 1755 2475 SB 53 
vom 07.12.2021 an Roksana Elwira Gaj, Via Del 
Crocefisso 38, 04015 Priverno, Italien 

des Bescheides 5327 0005 1678 9323 SB 116 
vom 15.11.2021 an Sufian Hamed Sifi, Surick 5, 
46286 Dorsten 

des Bescheides 5327 0005 1741 2649 SB 12 
vom 30.11.2021 an Vasile Cristea, Wilfriedstraße 
67, 47169 Duisburg 

des Bescheides 5327 0005 1741 1731 SB 117 
vom 16.11.2021 an Sriganan Karunskaran, Hell
kamp 9, 20255 Hamburg 



des Bescheides 5329 0005 0334 2548 SB 80 
vom 13.01.2022 an Yanko Zhel Yazkov Filchev, 
Sonderburger Straße 47, 51065 Köln 

des Bescheides 5327 0005 1652 0715 SB 118 
vom 05.01.2022 an Mirjan Mbolani, Vorderhaus 
Hamslaustraße 85, 13507 Berlin 

des Bescheides 5327 0005 1758 3583 SB 118 
vom 21.12.2021 an Tadeusz Kot, Wólka Podles
na 142a, 36002 Wólka Podlesna, Polen 



des Bescheides 5327 0005 1757 1151 SB 02 
vom 17.01.2022 an FlorinAlexandru Desaga, 
Stresemannstraße 11, 40210 Düsseldorf 

des Bescheides 5327 0005 1756 8487 SB 12 
vom 14.12.2021 an MihailGabriel Clobanu, 
Eggering 12, 33165 Lichtenau 

des Bescheides 5327 0005 1738 1921 SB 03 
vom 20.12.2021 an Jolien Huinink, Vredense
weg 96, 7101 LR Winterswijk, Niederlande 



des Bescheides 5329 0005 0385 6800 SB 03 
vom 05.01.2022 an Stefan Ionescu, Kölner 
Landstraße 119, 40591 Düsseldorfr 



des Bescheides 5327 0005 1764 4523 SB 64 
vom 10.01.2022 an MuhailGabriel Ciobanu, 
Eggering 12, 33165 Lichtenau 

des Bescheides 5327 0005 1728 5221 SB 64 
vom 12.01.2022 an Gabriel Cristian Petrescu, Im 
Wohnpark 39, 50127 Bergheim 

des Bescheides 5327 0005 1729 4611 SB 02 
vom 13.12.2021 an Mihai Stirbu, Euskirchener 
Straße 70, 41469 Neuss 

des Bescheides 5329 0005 0375 3238 SB 19 
vom 16.12.2021 an Luka Tomic, Uitbreidingstraat 
84, 2600 Antwerpen, Belgien 

des Bescheides 5328 0005 0730 9506 SB 63 
vom 07.12.2021 an Soufian Bouarian, Neherka
de 7, 3017 NH Denhaag, Niederlande 



Die Bescheide können beim Ordnungsamt der 
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather Str 13, 
40233 Düsseldorf, Zimmer 110 eingesehen, 
bzw. in Empfang genommen werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechts
verluste drohen können. 



Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz 

des Gebührenbescheides Straßenreinigung 
für das Grundstück Lessingstraße 9 vom 
05.01.2022 für das Jahr 2022 zu Kd.Nr. 
25110133191 der AWISTA GmbH 
an die Pflichtigen: Cimestra AG letzte hier 
bekannte Adresse: Chamerstr. 115, 6300 Zug, 
Schweiz 

Der Bescheid kann beim Amt für Umwelt und 
Verbraucherschutz der Stadt Düsseldorf, 
Brinckmannstr. 7, 40225 Düsseldorf, Zimmer 
216, eingesehen bzw. in Empfang genommen 
werden. 

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver
luste drohen können. 



Kraftloserklärung 
Die am 23.02.2015 auf das Unternehmen 
„Paul Wagner GmbH“ Marbacher Sraße 15, 
40597 Düsseldorf ausgestellte Gemeinschafts
lizenz für den gewerblichen Güterkraftverkehr 
mit der Nummer D05026G1308, gültig vom 
23.02.2015 bis zum 22.02.2025, wird gemäß 
§ 52 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in 
der aktuellen Fassung für kraftlos erklärt. 

Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Amt für Einwohnerwesen
Verkehrsgewerbestelle 

„Düsseldorfer Amtsblatt“ – Offizielles 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Düsseldorf 
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Öffentliche Sitzungen 
Ratssitzung 
Donnerstag, 3. Februar, 14 Uhr 
Stadthalle, CCD Congress Center Düsseldorf, 
Stockumer Kirchstraße 61 
Schriftführerin: Simone Schmitt, 
Tel: 8995609 

Bekanntmachungen durch Bereitstellung 
auf der städtischen Internetpräsenz gemäß 
§9 Abs. 1 S. 2 der Hauptsatzung 

Tagesordnung des Rates der Landes
hauptstadt Düsseldorf für die Sitzung 
am 3. Februar 2022 

-

veröffentlicht am 29. Januar 2022 
https://www.duesseldorf.de/bekanntmach
ungen.html#c157357 

 

mailto:amtsblatt@duesseldorf.de
http://www.duesseldorf.de
mailto:kundenservice@rbzv.de
http://www.duesseldorf.de
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c157357


Seite 6 Amtliche Bekanntmachungen | Ausgabe 4 | 29. Januar 2022 

Gemeinsam 
gegen Corona 

Boostere 
jonn

corona.duesseldorf.decorona.duesseldorf.de

http://corona.duesseldorf.de
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